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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


ERLANGEN. US-Präsident Trump hat
wiederholt angekündigt, China als
Ursprungsland der Corona-Pande-
mie juristisch zur Rechenschaft zu
ziehen.Handelt es sich dabei umblo-
ßes Säbelrasseln oder ist es möglich,
die Volksrepublik rechtlich in
Anspruch zu nehmen? Wir sprachen
darüber mit dem Völkerrechtsexper-
ten Prof. Markus Krajewski.

Ist es überhaupt möglich, China rechtlich
haftbar zu machen?
Grundsätzlich gilt: Staaten können
vor bestimmten Gerichten verklagt
werden, wenn sie gegen internatio-
nales Recht verstoßen haben. Die
Frage ist jedoch, ob am Ende daraus
eine Schadensersatzpflicht folgt.
Einen Staat völkerrechtlich haftbar
zu machen, ist nicht ausgeschlos-
sen, auch wenn es sich um die
Volksrepublik China handelt.

Welche Anspruchsgrundlagen sind da denk-
bar?
Es gibt Regularien der Weltgesund-
heitsorganisation aus dem Jahr
2005. Damals hat die WHO eine ver-
bindliche Entscheidung getroffen,
dass sich alle Staaten verpflichten,
in bestimmten Situationen – etwa
beim Ausbruch von Krankheiten
und Epidemien – diese innerhalb
weniger Tage der WHO zu melden.
China hat diesen Regularien zuge-
stimmt. Wenn es so wäre, dass Mel-
depflichten verletzt worden wären,
hätte die Volksrepublik gegen inter-
nationales Recht verstoßen.

Wer könnte denn gegen China klagen?

Es können sowohl Staaten unterein-
ander als auch Individuen – also Pri-
vatpersonen und Unternehmen –
gegen Staaten klagen. Das ist dem
modernen Völkerrecht nicht fremd.
Dass Staaten für rechtswidriges Ver-
halten Entschädigungen an Individu-
en zahlen müssen, kann vor interna-
tionalen Gerichten eingeklagt wer-
den.
Es gibt auch Konstellationen, bei
denen Staaten untereinander zu Ent-
schädigungsleistungen verpflichtet
werden. Das kommt seltener vor,
denn wenn ein Gericht ein Fehlver-
halten feststellt, werden die Folgen
typischerweise auf diplomatischem
Weg geklärt.

Welches Gericht wäre dafür zuständig?
Grundsätzlich wäre für Klagen zwi-
schen Staaten der Internationale
Gerichtshof in Den Haag zuständig.
Allerdings geht das konkret nicht,
weil sich China nicht ausdrücklich
bereit erklärt hat, diese Gerichtsbar-
keit anzuerkennen. Im Streitfall
könnten Staaten auch zu einem
Schiedsgericht gehen. Wenn ein
Staat Ansprüche geltend machen
will, müsste er China dies mitteilen,
aber wenn China kein Schiedsge-
richtsverfahren will, geht das auch
nicht.

Ist eine Konstellation denkbar, dass China
sich doch einem Schiedsverfahren unter-
werfen könnte?
Theoretisch ja. China könnte argu-
mentieren: Wir haben uns in
Sachen Corona-Mitteilungspflicht
nicht falsch verhalten. Staaten
haben ja durchaus ein Interesse dar-
an, bestätigt zu bekommen, dass sie
richtig gehandelt haben. Allerdings
hat China sich in der Vergangenheit
immer eher zurückhaltend gegen-
über jeder internationalen Form der
Streitbeilegung geäußert, beispiels-
weise auch beim Seerecht.

Angenommen, China würde einem Schieds-
verfahren zustimmen, wie sieht es dann
überhaupt mit der Beweissituation aus?
Die Beweissituation ist zunächst gar
nicht so schwierig. Zu fragen wäre:
Hat China der WHO rechtzeitig den
Ausbruch der Pandemie mitgeteilt?
Seit wann wusste man das? Warum
wurde die Information erst später
weitergeleitet? Und China könnte

etwa argumentieren: Wir wollten
die Lage erst prüfen, haben sie
anfangs nicht so ernst genommen,
hielten ein Abwarten für geboten.
Ein Schiedsgericht würde dann ent-
scheiden, ob das glaubwürdig ist.

Wie könnte man denn das Vorliegen eines
Schadens und seine Höhe feststellen?
Die Frage stellt sich bei jedem
Rechtsstreit, ebenfalls die der Kausa-
lität und des Mitverschuldens. Vor-
liegend sind diese
Fragen jedoch nur
schwer zu beant-
worten.

Wären denn berechtig-
te Ansprüche über-
haupt vollstreckbar?
Nein. Ein Verfah-
ren auf dieser Ebe-
ne wäre dann völ-
kerrechtlich zu
Ende. Das Völkerrecht beruht auf
Freiwilligkeit. Es funktioniert nicht
deshalb, weil es eine Vollstreckungs-
drohung gibt, sondern weil sich die
Staaten von vornherein darauf einge-
lassen haben. Und das tun nur sol-
che, die ihre Verpflichtungen einhal-
ten wollen und am Ende auch bereit
sind, einem Richterspruch zu folgen
– notfalls also auch zu zahlen.

Sich auf ein Schiedsverfahren nicht einzu-
lassen, ist also völkerrechtlich legitim?
Ja, und aus der Haltung eines Staa-
tes kann man seine Schlüsse ziehen.
Wenn die Chinesen denken, alles
richtig gemacht zu haben, könnten
sie sich auf ein Verfahren einlassen.

Wie sinnvoll ist ein Völkerrecht, an das
man sich nach Belieben halten kann?
Das Völkerrecht wirkt, weil es Staa-
ten Regeln an die Hand gibt, wie sie
ihre internationalen Beziehungen
gestalten können. So funktioniert
letztlich auch innerstaatliches
Recht. Man hält sich nicht aus Angst
vor der Polizei oder dem Gerichts-
vollzieher ans Recht, sondern weil
man die Regeln für richtig hält. Chi-
na hat den Regeln der Weltgesund-

heitsorganisation
in Sachen Pandemi-
en zugestimmt, kei-
ne fremde Macht
hat das China sozu-
sagen aufgedrückt.
Wenn sich nun Chi-
na nicht auf ein ent-
sprechendes Verfah-
ren einlässt, ist das
eine politische Aus-
sage, aber keine

Kritik am Völkerrecht.

Ist es unseriös, davon zu sprechen, China
verklagen zu wollen, wissend, dass dies
nicht realistisch ist?
Wenn man ernsthaft an einer juristi-
schen Klärung interessiert ist, stellt
man sich nicht vor die Weltpresse
und sagt: Wir verklagen China. Nor-
malerweise würde man auf diploma-
tischemWeg China auf mögliche
Rechtsverletzungen hinweisen und
sich dann darüber austauschen,
sofern es beide Staaten wollen. Es
könnte ja durchaus im Interesse der
Weltgemeinschaft sein, einmal zu
klären, wie schnell Pandemien
gemeldet werden müssen.

Ein Dossier der „Five Eyes“ genann-
ten Geheimdienstallianz der USA,
Großbritanniens, Australiens, Kana-
das und Neuseelands fasst die Vor-
würfe und Verdächtigungen ver-
schiedener Staaten gegen China
zusammen, wie die australische Zei-
tung „Saturday Telegraph“ am
Wochenende berichtete.

Demnach dokumentiert das Dossier
die Vertuschung chinesischer Behör-
den und weist auf riskante For-

schungsarbeiten in einem Labor in
der chinesischen Stadt Wuhan hin,
wo das neue Coronavirus im Dezem-
ber erstmals aufgetaucht war.

Das 15-seitige Dokument demons-
triert die Stoßrichtung der laufenden
Ermittlungen der Nachrichtendiens-
te. Es erwähnt nach Angaben der Zei-
tung aber auch ihre Differenzen über
den Verdacht, dass das Virus wirk-
lich aus dem Institut für Virologie in
Wuhan stammen könnte. US-Präsi-

dent Donald Trump hatte die Spe-
kulationen darüber mehrfach ange-
facht.

Wissenschaftler halten es für viel
wahrscheinlicher, dass Sars-CoV-2
von Fledermäusen über ein anderes
Tier und durch den Wildtierhandel
auf den Menschen übertragen wur-
de. China hatte deswegen im März
den Handel mit wilden Tieren mit
einem neuen Gesetz verboten. Wis-
senschaftler haben zudem nachge-

wiesen, dass das Virus nicht künst-
lich erzeugt worden ist, sondern
natürlichen Ursprungs ist, wie ver-
gangeneWoche auch die US-Geheim-
dienste bestätigten. In dem Papier
wird auf gefährliche Forschungsar-
beiten in dem Labor mit Viren von
Fledermäusen verwiesen, die aller-
dings auch in Zusammenarbeit mit
amerikanischen und australischen
Wissenschaftlern erfolgt waren.

Das Papier bildet laut „Saturday Tele-

graph“ die Grundlage für die Vorwür-
fe, denen die Geheimdienste nachge-
hen. Es hält fest, wie Chinas Behör-
den frühzeitige Warnungen seiner
Mediziner unterdrückte, das wahre
Ausmaß des Ausbruchs herunter-
spielte und Informationen zensierte,
was auch in Medienberichten bereits
mehrfach dargestellt wurde.

Besonders beklagt wird, dass China
noch bis zum 20. Januar bestritten
hatte, dass sich das Virus von

Mensch zu Mensch übertrage. Dafür
habe es schon seit Anfang Dezem-
ber Hinweise gegeben, heißt es in
dem Papier.

Auch wird China darin vorgeworfen,
Virusproben vernichtet zu haben
und Veröffentlichungen von Wissen-
schaftlern über das Virus streng zu
kontrollieren. Chinas Behörden hät-
ten sich ferner geweigert, Lebend-
proben internationalen Forschern
zur Verfügung zu stellen. dpa

Die
Beweissituation
ist gar nicht
so schwierig
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Zensur und Beschwichtigungen: Schwere Vorwürfe gegen China wegen Coronakrise

Chinas Präsident Xi Jinping bei einem Besuch bei Corona–Patienten. Gegen sein Land werden zunehmend Vorwürfe im Umgang mit dem Virus-Ausbruch laut.
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Markus Krajewski ist Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht
und Völkerrecht an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Ein Forschungsschwer-
punkt ist das Wirtschaftsvölker-
recht. Krajewski ist zudem Sprecher
des Arbeitskreises Welthandelsrecht
der Deutschen Vereinigung für Inter-
nationales Recht.
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„Staaten können verklagt werden“
Es ist denkbar, China wegen Versäumnissen in der Coronakrise vor Gericht zu bringen, sagt der Erlanger Professor MARKUS KRAJEWSKI . INTERVIEW VON SUSANNE STEMMLER
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